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1. Geltung
1.1.  Die folgenden Bedingungen sind Inhalt aller zwischen uns und dem Käufer vereinbarten Verkäufe (im folgenden „Ware“ genannt).  
1.2.  Soweit einzelne Regelungen ausschließlich für Unternehmer im Sinne des § 14 BGB gelten, sind diese kursiv gedruckt.

1.3.  Allgemeine GeschäŌ sbedingungen/ Einkaufsbedingungen des Käufers fi nden keine Anwendung, auch wenn wir ihrer Geltung im 
Einzelfall nicht gesondert widersprochen haben. Selbst wenn wir auf ein Schreiben Bezug nehmen, das GeschäŌ sbedingungen des 
Käufers oder eines DriƩ en enthält oder auf solche verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung jener GeschäŌ sbedingun-
gen vor.

2. Angebot
2.1.  Unsere Angebote sind unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind. Verträge kommen erst mit 

unserer schriŌ lichen BestäƟ gung zustande oder wenn wir eine Versandanzeige, einen Lieferschein oder eine Rechnung erteilt ha-
ben. 

2.2.  Für die richƟ ge Auswahl der Betonsorte, -eigenschaŌ en und -menge ist allein der Käufer verantwortlich. Für das Angebot gelten die 
jeweiligen Preislisten und Betonverzeichnisse. 

2.3.  Muster, Proben und Prospektangaben vermiƩ eln keinen Anspruch auf eine besƟ mmte Beschaff enheit der Ware. Sie liefern ledig-
lich Anhaltspunkte für die durchschniƩ liche Warenbeschaff enheit, sofern nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen 
Zweck eine genaue ÜbereinsƟ mmung voraussetzt. Eine Zusage über die Beschaff enheit wird nur im Ausnahmefall übernommen und 
muss ausdrücklich als solche bezeichnet sein. 

2.4.  Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer ist der schriŌ lich geschlossene Kaufvertrag einschließ-
lich dieser Allgemeinen GeschäŌ sbedingungen sowie etwaiger ZusatzbesƟ mmungen des Verkäufers (bspw. Preislisten/besondere 
VertragsbesƟ mmungen). Die vorstehend genannten Dokumente geben alle Abreden zwischen den Vertragsparteien zum Vertrags-
gegenstand vollständig wieder. Vorvertraglich erteilte mündliche Zusagen oder Abreden der Vertragsparteien werden durch den 
schriŌ lichen Vertrag ersetzt, sofern sich nicht jeweils ausdrücklich aus ihnen ergibt, dass sie verbindlich fortgelten. 

2.5.  Ergänzungen und Abänderungen der getroff enen Vereinbarung einschließlich dieser Allgemeinen GeschäŌ sbedingungen bedürfen 
zu ihrer Wirksamkeit der SchriŌ form. Mit Ausnahme von GeschäŌ sführern oder Prokuristen sind unsere Mitarbeiter nicht berech-
Ɵ gt, von der schriŌ lichen Vereinbarung abweichende mündliche Abreden zu treff en.

3. Lieferung und Abnahme
3.1.  Die Auslieferung erfolgt bei Abholung im Werk, ansonsten an der vereinbarten Stelle. Wird diese auf  Wunsch des Käufers nachträg-

lich geändert, so trägt dieser alle dadurch entstehenden Kosten.  
3.2.  Nichteinhaltung vereinbarter Leistungszeiten (Lieferfristen und -termine) berechƟ gt den Käufer unter den gesetzlichen Vorausset-

zungen zum RücktriƩ  vom Vertrag, wenn wir die Nichteinhaltung zu vertreten haben und wenn uns der Käufer eine angemessene 
Nachfrist zur Leistung gesetzt hat. Soweit von uns nicht zu vertretende Umstände uns die Ausführung übernommener AuŌ räge 
erschweren oder verzögern, sind wir berechƟ gt, die Lieferung/Restlieferung um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben. So-
weit uns gleiche Umstände die Lieferung/Restlieferung unmöglich machen, sind wir berechƟ gt, vom Vertrag ganz oder teilweise 
zurückzutreten. Wir werden in diesen Fällen den Kunden unverzüglich informieren und im Falle unseres RücktriƩ s erbrachte Gegen-
leistungen unverzüglich erstaƩ en.

3.3.  Nicht zu vertreten im Sinne von Ziff er 3.2 haben wir z. B. behördliche Eingriff e, unvorhersehbare Betriebsstörungen, Streik, recht-
mäßige Aussperrung, durch poliƟ sche oder wirtschaŌ liche Verhältnisse bedingte Arbeitsstörungen, unvermeidbaren Mangel an 
notwendigen Roh- und Betriebsstoff en, Transportverzögerungen durch Verkehrsstörungen oder sonsƟ ge unabwendbare Ereignisse, 
die bei uns, unseren Vorlieferern oder in fremden Betrieben eintreten, die Aufrechterhaltung unseres Betriebes beeinträchƟ gen und 
die für uns unvermeidbar und unvorhersehbar sind. 

3.4.  Nicht zu vertreten im Sinne von Ziff er 3.2 haben wir insbesondere auch Lieferverzögerungen, die infolge einer verzögerten Versor-
gung mit Roh- und Ausgangsstoff en durch unsere Zulieferer auŌ reten, wenn diese die Aufrechterhaltung unseres Betriebs beein-
trächƟ gen und soweit sie für uns unvermeidbar und unvorhersehbar sind. 

3.5.  Der Abruf hat schriŌ lich zu erfolgen. Bei telefonischem Abruf haŌ et der Kunde für die Folgen unrichƟ ger oder unvollständiger Anga-
ben. ÜbermiƩ lungsfehler gehen zu seinen Lasten.

3.6.  Bei Lieferung an eine vereinbarte Stelle muss das Transporƞ ahrzeug diese ohne Gefahr erreichen und wieder verlassen können. Dies 
setzt einen ausreichend befesƟ gten, mit schweren LastkraŌ wagen (bis zu 40 Tonnen) wiƩ erungsunabhängig unbehindert befahr-
baren Anfahrweg voraus. Ist diese Voraussetzung nicht gegeben, so haŌ et der Käufer für alle daraus entstehenden Schäden, es sei 
denn, der Käufer hat das Nichtvorliegen dieser Voraussetzung nicht zu vertreten; Unternehmer haŌ en ohne Rücksicht auf ein Ver-
tretenmüssen. Das Entleeren/Abladen des Transporƞ ahrzeugs muss unverzüglich, zügig und ohne Gefahr für das Fahrzeug erfolgen 
können. 

3.7.  Bei verweigerter, verspäteter, verzögerter oder sonst sachwidriger Abnahme hat uns der Käufer unbeschadet seiner Verpfl ichtung 
zur Zahlung des Kaufpreises zu entschädigen, es sei denn, er hat die Verweigerung, Verspätung, Verzögerung oder sonsƟ ge Sachwid-
rigkeit der Abnahme nicht zu vertreten; Unternehmer haŌ en im Fall der Abholung im Werk ohne Rücksicht auf ein Vertretenmüssen. 

3.8.  Mehrere Käufer haŌ en als Gesamtschuldner für ordnungsgemäße Abnahme der Ware und die Bezahlung des Kaufpreises. 
Wir leisten an jeden von ihnen mit Wirkung für und gegen alle. 
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3.9.  Ist der Käufer Kaufmann im Sinne des HGB, so gelten diejenigen Personen, die den Lieferschein/das Empfangsdokument unterzeich-
nen, uns gegenüber als zur Entgegennahme der Ware bevollmächƟ gt. 

3.10. Unterschreibt eine Person den Lieferschein/das Empfangsdokument auf elektronischem Wege, so gilt das daraus erzeugte elektro-
nische Dokument als Ersetzen der schriŌ lichen Form durch eine elektronische Form nach § 126 Abs. 3 BGB. 

4. Gefahrübergang
4.1.  Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht bei Abholung im Werk in dem Zeitpunkt auf 

den Käufer über, in welchem das Fahrzeug das Werksgelände verlässt. 
4.2.  Bei Lieferung der Ware geht die Gefahr auf den Käufer über, sobald das Fahrzeug an der Anlieferstelle eingetroff en ist, spätestens 

jedoch, sobald es die öff entliche Straße verlässt, um zu der vereinbarten Anlieferstelle zu fahren. 

5. Mängelansprüche
5.1.  Die HaŌ ung für Mängel enƞ ällt gegenüber Unternehmern, wenn der Käufer oder eine von ihm bevollmächƟ gte Person unsere Ware 

mit Zusätzen, Wasser, Transportbeton anderer Lieferanten oder mit Baustellenbeton vermengt oder verändert oder vermengen oder 
verändern lässt, es sei denn, der Käufer weist nach, dass die Vermengung oder Veränderung den Mangel nicht herbeigeführt hat. 

5.2.  Off ensichtliche Mängel gleich welcher Art sind von Unternehmern unverzüglich bei Abnahme der Ware zu rügen. In diesem Fall hat 
der Käufer die Ware zwecks Nachprüfung durch uns unangetastet zu lassen. Nicht off ensichtliche Mängel gleich welcher Art sind von 
Unternehmern unverzüglich nach deren Entdeckung, spätestens jedoch vor Ablauf eines Jahres ab Ablieferung, zu rügen; dies gilt 
nicht für Mängel, für die § 438 Abs. 1 Nr. 2 b BGB gilt. Mündliche oder fernmündliche Rügen bedürfen der schriŌ lichen BestäƟ gung. 
Eine Rüge ist in den in Ziff . 5.5 Satz 2 genannten Fällen entbehrlich. 

5.3.  Probekörper gelten nur dann als BeweismiƩ el, wenn sie in Gegenwart eines von uns besonders BeauŌ ragten vorschriŌ smäßig ent-
nommen und behandelt worden sind. Wir werden unverzüglich nach einem entsprechenden Verlangen des Käufers einen solchen 
BeauŌ ragten zur Probenahme entsenden. 

5.4.  Wegen eines Mangels kann der Käufer zunächst Nacherfüllung verlangen. Ist der Käufer Unternehmer, leisten wir Nacherfüllung nur 
in Form der Lieferung einer mangelfreien Sache. Ein Fehlschlagen der Nacherfüllung oder deren Unmöglichkeit berechƟ gt den Käufer 
nach seiner Wahl zur Minderung oder RücktriƩ  vom Vertrag. Für Schadensersatzansprüche gelten die BesƟ mmungen unter Ziff . 6. 

5.5.  Mängelansprüche eines Unternehmers verjähren ein Jahr nach Ablieferung der Ware; dies gilt nicht für Mängelansprüche gemäß § 
438 Abs. 1 Nr. 2 b BGB. Auf Schadensersatz gerichtete Mängelansprüche, außer denjenigen nach § 438 Abs. 1 Nr. 2 b BGB, verjähren 
spätestens zwei Jahre ab Ablieferung, es sei denn, dass der Schaden auf vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pfl ichtverletzung von 
uns, eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von uns beruht, dass der Schaden in der Verletzung von Leben, Körper 
oder Gesundheit liegt oder dass wir den Mangel arglisƟ g verschwiegen haben; in diesen Fällen besteht keine Rügepfl icht. Män-
gelansprüche eines Kaufmanns i. S. des HGB verjähren spätestens einen Monat nach Zurückweisung der Mängelrüge durch uns. 

5.6.  Die VorschriŌ  des § 445a Abs. 1 BGB wird im Rahmen rein unternehmerischer LieferkeƩ en – also solchen LieferkeƩ en, an deren Ende 
kein Verbraucher steht – abbedungen. Die VorschriŌ  des § 445a Abs. 2 BGB wird gleichfalls im Rahmen rein unternehmerischer Lie-
ferkeƩ en – also solchen LieferkeƩ en, an deren Ende kein Verbraucher steht – abbedungen.

6. Schadensersatzansprüche
6.1.  Schadensersatzansprüche des Käufers, insbesondere wegen Verletzung einer Vertragspfl icht, aus Verschulden anlässlich von Ver-

tragsverhandlungen und aus außervertraglicher HaŌ ung, sind ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht auf vorsätzlicher oder grob 
fahrlässiger Pfl ichtverletzung von uns, eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von uns beruht oder nicht durch die 
Verletzung einer für die Vertragsdurchführung wesentlichen Verpfl ichtung oder nicht durch einen von uns arglisƟ g verschwiegenen 
Mangel verursacht ist oder nicht in der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit liegt oder nicht außerhalb der Ware liegt und 
der Schaden nicht aus einer MangelhaŌ igkeit der Ware resulƟ ert. 

6.2.  Bei einer Verletzung von Vertragspfl ichten ist unsere HaŌ ung auf Schadensersatz in Fällen der einfachen Fahrlässigkeit dem Umfang 
nach auf den typischen vorhersehbaren Schaden, im Übrigen, soweit der Schaden darüber hinausgeht, auf die Höhe der Deckungs-
summe unserer ProdukthaŌ pfl ichtversicherung begrenzt, sofern nicht die von uns zu vertretende Vertragsverletzung auf Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit beruht. Die HaŌ ung gemäß dem ProdukthaŌ ungsgesetz und für garanƟ erte Beschaff enheitsmerkmale 
bleibt hiervon unberührt. 

6.3. Soweit wir technische AuskünŌ e geben oder beratend täƟ g werden und diese AuskünŌ e oder Beratung nicht zu dem von uns ge-
schuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehören, geschieht dies unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher HaŌ ung.

7. Sicherungsrechte
7.1.  Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Erfüllung unserer Kaufpreisforderungen samt aller diesbezüglichen Nebenforderun-

gen (z. B. Wechselkosten, Zinsen) unser Eigentum. Ist der Käufer Unternehmer, bleibt die angelieferte Ware bis zur vollständigen 
Erfüllung sämtlicher Forderungen, die wir gegen den Käufer haben, unser Eigentum. Der Käufer darf unsere Ware weder verpfän-
den noch sicherungsübereignen. Doch darf er sie im gewöhnlichen GeschäŌ sverkehr weiterverkaufen oder verarbeiten, es sei denn, 
er häƩ e den Anspruch gegen einen Vertragspartner bereits im Voraus einem DriƩ en wirksam abgetreten oder mit dem Vertragspart-
ner ein Abtretungsverbot vereinbart. 
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7.2.  Eine etwaige Verarbeitung unserer Ware durch den Käufer zu einer neuen beweglichen Sache erfolgt in unserem AuŌ rag mit Wir-
kung für uns, ohne dass uns daraus Verbindlichkeiten erwachsen. Wir räumen dem Käufer schon jetzt an der neuen Sache Miteigen-
tum im Verhältnis des Wertes der neuen Sache zum Wert unserer Ware (Ziff . 7.9) ein. Für den Fall, dass der Käufer durch Verbin-
dung, Vermengung oder Vermischung unserer Ware mit anderen beweglichen Sachen zu einer einheitlichen neuen Sache an dieser 
Allein- oder Miteigentum erwirbt, überträgt er uns zur Sicherung der Erfüllung der in Ziff . 7.1 Satz 2 aufgezählten Forderungen schon 
jetzt dieses Eigentumsrecht im Verhältnis des Wertes unserer Ware (Ziff . 7.9) zum Wert der anderen Sachen. Unser Miteigentum 
besteht bis zur vollständigen Erfüllung unserer Forderungen gem. Ziff . 7.1 Satz 2 fort. 

7.3.  Der Käufer triƩ  uns zur Sicherung der Erfüllung unserer Forderungen nach Ziff . 7.1 Satz 2 schon jetzt alle auch künŌ ig entstehenden 
Forderungen aus einem Weiterverkauf unserer Ware mit allen Nebenrechten in Höhe des Wertes unserer Ware (Ziff . 7.9) mit Rang 
vor dem restlichen Teil seiner Forderungen ab. 

7.4.  Für den Fall, dass der Käufer unsere Ware zusammen mit anderen uns nicht gehörenden Waren oder aus unserer Ware herge-
stellte neue Sachen verkauŌ  oder unsere Ware mit einem fremden Grundstück oder einer fremden beweglichen Sache verbindet, 
vermengt oder vermischt und er dafür eine Forderung erwirbt, die auch seine übrigen Leistungen deckt, triƩ  er uns schon jetzt zur 
Sicherung der Erfüllung unserer Forderungen gem. Ziff . 7.1 Satz 2 diese Forderung mit allen Nebenrechten in Höhe des Wertes 
unserer Ware (Ziff . 7.9) mit Rang vor dem restlichen Teil seiner Forderung ab. Gleiches gilt in gleichem Umfang für seine etwaigen 
Rechte auf Einräumung von Sicherheiten gem. §§ 650 e, 650 f BGB aufgrund der Verarbeitung unserer Ware wegen und in Höhe 
unserer gesamten off en stehenden Forderungen. Ebenfalls schon jetzt abgetreten werden sonsƟ ge Forderungen, die an die Stelle 
der Vorbehaltsware treten oder sonst hinsichtlich der Vorbehaltsware entstehen, wie beispielsweise Versicherungsansprüche oder 
Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Verlust oder Zerstörung. Wir nehmen die Abtretungserklärungen des Käufers hiermit an. 
Auf unser Verlangen hat uns der Käufer diese Forderungen im Einzelnen nachzuweisen und Nacherwerbern die erfolgte Abtretung 
bekannt zu geben mit der Auff orderung, bis zur Höhe der Ansprüche nach Ziff . 7.1 Satz 2 an uns zu zahlen. Wir sind berechƟ gt, auch 
selbst die Nacherwerber von der Abtretung zu benachrichƟ gen und die Forderung einzuziehen. Wir werden indes von den Befug-
nissen gemäß den Sätzen 4 und 5 dieses Absatzes keinen Gebrauch machen und die Forderung nicht einziehen, solange der Käufer 
seinen Zahlungsverpfl ichtungen ordnungsgemäß nachkommt.

7.5.  Für den Fall, dass der Käufer an uns abgetretene Forderungsteile einzieht, triƩ  er uns bereits jetzt seine jeweilige Resƞ orderung in 
Höhe dieser Forderungsteile vorrangig vor einem etwa verbleibenden weiteren Restbetrag ab. Unser Anspruch auf Herausgabe der 
eingezogenen Beträge bleibt unberührt. 

7.6.  Der Käufer darf seine Forderungen gegen Nacherwerber in Höhe des Wertes unserer Ware (Ziff . 7.9) weder an DriƩ e abtreten noch 
verpfänden, noch sicherungsübereignen, noch mit Nacherwerbern ein Abtretungsverbot vereinbaren. 

7.7.  Der Käufer hat alle Sachen, welche in unserem Eigentum oder Miteigentum stehen, mit kaufmännischer Sorgfalt unentgeltlich zu 
verwahren. Der Käufer hat uns von einer Pfändung oder jeder anderen BeeinträchƟ gung unserer Rechte durch DriƩ e unverzüglich zu 
benachrichƟ gen. Er hat uns alle für eine IntervenƟ on notwendigen Unterlagen zu übergeben und uns zur Last fallende notwendige 
IntervenƟ onskosten, soweit sie nicht von DriƩ en eingezogen werden können, zu tragen. 

7.8.  Bei laufender Rechnung gelten unsere Sicherungen als Sicherung der Erfüllung unserer Saldoforderung. 
7.9.  Der „Wert unserer Ware“ im Sinne dieser Ziff . 7 entspricht dem Gesamtbetrag der in unserer Rechnung ausgewiesenen Kaufpreise 

zzgl. 10 %. 
7.10. Wir werden die uns zustehenden Sicherungen freigeben, als deren Wert die Forderung um 10 % übersteigt.

8. Preis und Zahlungsbedingungen
8.1.  Verändern sich zwischen Abgabe unseres Angebots und Lieferung unsere Kosten, insbesondere für Roh- und Ausgangsstoff e, Fracht 

oder Löhne, so sind wir ohne Rücksicht auf Angebot und AuŌ ragsbestäƟ gung berechƟ gt, unseren Verkaufspreis entsprechend zu 
berichƟ gen. Dies gilt nicht für Lieferungen an einen Verbraucher, die innerhalb von 4 Monaten nach Vertragsschluss außerhalb von 
Dauerschuldverhältnissen erbracht werden sollen. Führt die BerichƟ gung zu einer Erhöhung des NeƩ o-Verkaufspreises, ist der Käu-
fer zum RücktriƩ  vom Vertrag berechƟ gt. 

8.2.  Auch eine nach Abgabe unseres Angebots aber vor Lieferung eintretende Veränderung von MauƩ arifen oder von auf unsere Ware 
oder deren Ausgangsstoff e zur Anwendung kommende Steuersätze berechƟ gen uns ohne Rücksicht auf Angebot und AuŌ ragsbestä-
Ɵ gung, unseren Verkaufspreis entsprechend zu berichƟ gen. Dies gilt nicht für Lieferungen an einen Verbraucher, die innerhalb von 
4 Monaten nach Vertragsschluss außerhalb von Dauerschuldverhältnissen erbracht werden sollen. Führt die BerichƟ gung zu einer 
Erhöhung des NeƩ o-Verkaufspreises, ist der Käufer zum RücktriƩ  vom Vertrag berechƟ gt. 

8.3.  Grundsätzlich sind unsere Rechnungen sofort fällig. Bei Zahlungsverzug berechnen wir Verzugszinsen in Höhe von 5% p.a. über dem 
Basiszinssatz bei Verbrauchern bzw. 9% über dem Basiszinsatz bei Kaufl euten.

8.4.  Wechsel und Schecks werden nur nach Maßgabe besonderer vorheriger Vereinbarung entgegengenommen. 
8.5.  Eine Aufrechnung gegen unsere Zahlungsforderungen ist nur mit unbestriƩ enen, rechtskräŌ ig festgestellten oder mit entschei-

dungsreifen Gegenforderungen zulässig. Gleiches gilt für die Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten. 

8.6.  Ist der Käufer Unternehmer und reicht seine Erfüllungsleistung nicht aus, um unsere sämtlichen Forderungen zu Ɵ lgen, so besƟ mmen 
wir – auch bei deren Einstellung in laufende Rechnung – auf welche Schuld die Leistung angerechnet wird, wobei zunächst die fällige 
Schuld, unter mehreren fälligen Schulden diejenige, welche uns geringere Sicherheit bietet, unter mehreren gleich sicheren die ältere 
Schuld und bei gleichem Alter jede Schuld verhältnismäßig geƟ lgt wird. 
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 9. Baustoff überwachung
 Den BeauŌ ragten des Fremdüberwachers, der Bauaufsichtsbehörde oder der Straßenbaubehörde ist das Recht vorbehalten, wäh-

rend der Betriebsstunden jederzeit und unangemeldet die belieferte Baustelle zu betreten und Proben aus der Ware zu entnehmen.

10. Datenverarbeitung
 Der Kunde ist damit einverstanden, dass wir unter Einhaltung der gesetzlichen BesƟ mmungen waren-, auŌ rags- und personenbezo-

gene Daten speichern und verarbeiten. Dies umfasst auch die ÜbermiƩ lung dieser Daten an Konzernunternehmen im Sinne der §§ 
15 ff . AktG. 

11. Erfüllungsort und Gerichtsstand, Ausschluss von UN-Kaufrecht
11.1. Ist unser Vertragspartner Unternehmer, so ist Erfüllungsort für die Lieferung unser Lieferwerk, für die Zahlung der Sitz unserer Ver-

waltung. 

11.2. Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis sowie über sein Entstehen und seine Wirksamkeit entspringenden RechtsstreiƟ g-
keiten (auch für Wechsel- und Scheckklagen) mit Kaufl euten ist der Sitz unserer Verwaltung, nach unserer Wahl auch der Sitz unseres 
Lieferwerkes oder unserer VerkaufsgesellschaŌ . Zwingende gesetzliche BesƟ mmungen über ausschließliche Gerichtsstände bleiben 
von dieser Regelung unberührt. 

11.3. Die Beziehungen zwischen dem Verkäufer und dem AuŌ raggeber unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land. Das Übereinkommen der Vereinten NaƟ onen über die Verträge über den internaƟ onalen Warenkauf vom 11.4.1980 (CISG) gilt 
nicht. 

12. NichƟ gkeitsklausel
 Sollte eine der vorstehenden BesƟ mmungen nichƟ g  sein, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen BesƟ mmungen hiervon unberührt.


